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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g 
 

Allgemeinverfügung 
 

Widmung von Verkehrsflächen nach dem Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NW 1995 S. 1028/GV.NRW. 
S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV.NRW. S. 
122) ist die im Eigentum der Stadt Büren stehende Teilfläche der Gemarkung Büren, Flur 
21, Flurstück 1179 tlw. (Mauritiusstraße), als Gemeinde-straße, bei der die Belange der 
Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen, dem öffentlichen Verkehr zu 
widmen. 
 
Teilfläche „Mauritiusstraße“ (Gemarkung Büren, Flur 21, Flurstück 1179 teilweise) 

 
 

Straßengruppe: Gemeindestraße 
Untergruppe:  Anliegerstraße 
 
Die Widmung bezieht sich auf die Verkehrsfläche so wie sie im Lageplan dargestellt ist. 
Der Lageplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung. 
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Diese Widmung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Büren in 
Kraft. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Widmung der vorgenannten Verkehrsflächen kann vor dem Verwaltungs-
gericht Minden (Postanschrift:  Postfach 3240, 32389 Minden; Hausanschrift: Königswall 
8, 32423 Minden) binnen eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für 
die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behörden-
postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I 
S. 3803). 
 
Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge 
und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als 
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elektronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach der VwGO 
vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 
4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. 
 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle 
Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in 
Abschrift beigefügt werden. 
 
Hinweis: Weitere Informationen zur elektronischen Klageerhebung erhalten Sie auf der 
Internetseite www.justiz.de.  
 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist dass einer Klage bisher vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten 
empfehlen wir Ihnen, sich vor der Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung 
zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer 
Klage behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen 
außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Büren, 30.08.2022 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Burkhard Schwuchow 
 
 
(Burkhard Schwuchow) 
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